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Erwägungen

E. 29
Abs. 1 IVG) . 4.5.2

Bei der Bestimmung des Valideneinkommens wird in der Regel am zuletzt vor Eintritt der
Invalidität erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der realen Ein kommensentwicklung
angepassten Verdienst angeknüpft, da es empirischer Erfah rung entspricht, dass die
bisherige Tätigkeit ohne Gesundheitsschaden fort gesetzt worden wäre; Ausnahmen müssen
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E.

4.3.1). Die Beschwerdegegnerin bemass das Validenein kommen gestützt auf die Angaben
der ehemaligen Arbeitgeberin für das Jahr 2016 ( Urk. 6/30/3) auf Fr. 91'039.-- , was vom
Beschwerdeführer richti ger weise unbestritten blieb . Im Zeitpunkt des frühestmöglichen
Rentenbeginns im Januar 2017 betrug das massgebliche Valideneinkommen unter Berück
sich ti gung der Nomi nallohnentwicklung für männliche Arbeitskräfte von 2239 Punk ten
im Jahr 2016 auf 2249 Punkte im Jahr 2017 (vgl. Entwicklung der Nominal löhne, Bun des
amt für Statistik, T39, Männer), damit

Fr. 91 ' 445 .-- ( Fr. 91 ' 039 .-- / 2239 x 2249) . 4.5.3

Für die Bestimmung des Invalideneinkommens können nach der Rechtsprechung
Tabellenlöhne gemäss den vom Bundesamt für Statistik periodisch herausgege benen
Lohnstrukturerhebungen (LSE) herangezogen werden (BGE 139 V 592 E. 2.3, 135 V 297
E. 5.2, 129 V 472 E. 4.2.1, 126 V 75 E. 3b). Dabei sind grund sätzlich die im
Verfügungszeitpunkt aktuellsten veröffentlichten Tabellen der LSE zu verwenden (BGE
143 V 295 E. 4.1.3). Der Griff zur Lohnstatistik ist subsidiär, das heisst deren Beizug
erfolgt nur, wenn eine Ermittlung des Invalidenein kommens aufgrund und nach Massgabe
der konkreten Gegebenheiten des Einzelfalles nicht möglich ist (vgl. BGE 142 V 178
E. 2.5.7, 139 V 592 E. 2.3, 135 V 297 E. 5.2; vgl. auch Meyer/ Reichmuth ,

Bundesgesetz über die Invalidenversi cherung, 3. Auflage 2014, Rn 55 und 89 zu Art. 28a,
mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung).

Da der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt des frühestmöglichen Rentenbeginns keiner
Arbeitstätigkeit nachging, ist das Invalideneinkommen nach den LSE 2016 zu bestimmen.
Aufgrund der fehlenden Ausbildung des Beschwerdeführers sowie angesichts des
individuellen Belastungsprofils ist auf den monatlichen Bruttolohn für einfache Tätigkeiten
körperlicher oder handwerklicher Art männlicher Ange stellter von Fr. 5‘340.-- abzustellen
(LSE 2016, TA1, monatlicher Bruttolohn [Zentralwert] nach Wirtschaftszweigen,
Kompetenzniveau und Geschlecht, Privater Sektor, Total, Kompetenzniveau 1).
Aufgerechnet auf die durchschnittliche betriebs übliche Arbeitszeit von 41.7 Stunden pro



Woche (vgl. Bundesamt für Statistik, Betriebsübliche Arbeitszeit nach
Wirtschaftsabteilungen, A-S) und angepasst an die Entwicklung der Nominallöhne für
männliche Arbeitskräfte von 2239 Punkten im Jahr 2016 auf 2249 Punkte im Jahr 2017
(vgl. Entwicklung der Nominallöhne, Bundesamt für Statistik, T 39, Männer) ergibt dies ein
Bruttoein kommen von Fr. 67‘101.-- (Fr. 5‘340.-- / 40 * 41.7 * 12 / 2239 * 2249) respektive
von Fr. 53‘681 .-- für das dem Beschwerdeführer zumutbare Arbeitspensum von 80 % .
4.5.4

Wird das Invalideneinkommen auf der Grundlage von statistischen Durch schnitts werten
ermittelt, ist der entsprechende Ausgangswert (Tabellenlohn) allenfalls zu kürzen. Damit
soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass persönliche und berufliche Merkmale,
wie Art und Ausmass der Behinderung, Lebensalter, Dienstjahre, Nationalität oder
Aufenthaltskategorie und Beschäfti gungsgrad Auswirkungen auf die Lohnhöhe haben
können (BGE 124 V 321 E. 3b/ aa ). Aufgrund dieser Faktoren kann die versicherte Person
die verbliebene Arbeitsfähigkeit auch auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt
möglicherweise nur mit unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg verwerten (BGE 126
V 75 E. 5b/ aa ). Der Abzug soll aber nicht automatisch erfolgen. Er ist unter Würdigung
der Umstände im Einzelfall nach pflichtgemässem Ermessen gesamthaft zu schätzen und
darf 25 % nicht übersteigen (BGE 135 V 297 E. 5.2; 134 V 322 E. 5.2 und 126 V 75 E. 5b/
bb -cc). Die Rechtsprechung gewährt insbesondere dann einen Abzug auf dem
Invalideneinkommen, wenn eine versicherte Person selbst im Rahmen körperlich leichter
Hilfsarbeitertätigkeit in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist (BGE 126 V 75 E. 5a/ bb
). Zu beachten ist jedoch, dass allfällige bereits in der Beurteilung der medizinischen
Arbeitsfähigkeit enthaltene gesund heitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die
Bemessung des leidensbe dingten Abzugs einfliessen und so zu einer doppelten
Anrechnung desselben Ge sichtspunkts führen dürfen (Urteil des Bundesgerichts
9C_846/2014 vom 22. Januar 2015 E. 4.1.1 mit Hinweisen; vgl. auch Urteil des
Bundesgerichts 8C_805/2016 vom 22. März 2017 E. 3.1).

Die Beschwerdegegnerin gewährte dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Ein
schränkungen keinen leidensbedingten Abzug ( Urk. 6/72). Der Beschwerdeführer
beantragt e hingegen , es sei der zu erwartenden Lohneinbusse mit einem Abzug in der
maximal möglichen Höhe, mindestens aber von 20 % Rechnung zu tragen (Urk. 1 S. 8).

Das Alter des 1960 geborenen Beschwerdeführers erlaubt keinen Abzug vom Tabellenlohn,
gilt doch insbesondere im Bereich der Hilfsarbeiten, dass sich ein fortgeschrittenes Alter
nicht zwingend lohnsenkend auswirken muss. Hilfsarbei ten werden auf dem massgebenden
ausgeglichenen Stellenmarkt altersunab hängig nachgefragt (Urteile des Bundesgerichts
8C_403/2017 vom 25. August 2017 E. 4.4.1 und 8C_805/2016 vom 22. März 2017
E. 3.4.3).

Eine lange Abwe senheit vom Arbeitsmarkt betrifft das Kriterium der Dienstjahre, dessen
Bedeutung im privaten Sektor abnimmt, je niedriger das Anforderungsprofil ist. Mit Blick
auf das hier herangezogene Kompetenzniveau 1 kommt diesem Aspekt keine ins Gewicht
fallende Bedeutung zu (vgl. Urteile des Bundesgerichts 9C_808/2015 vom 29. Februar
2016 E. 3.4.2 und 8C_805/2016 vom 22. März 2017 E. 3.3 unter Hinweis auf 8C_351/2014
vom 14. August 2014 E. 5.2.4.2). Auch d er Umstand, dass der Beschwerdeführer zwar
ganztags präsent sein kann , hierbei aber nur reduziert leistungsfähig ist, rechtfertigt
grundsätzlich keinen Abzug vom Tabel lenlohn (Urteile des Bun desgerichts 9C_581/2016
vom 24. Januar 2017 E. 3 mit Hinweisen, 9C_421/2017 vom 1 9. September 2 017 E.



2.1.1).

Zu berücksichtigen gilt es aber, dass d e r Beschwerdeführer seine bisherige körper lich
schwere Tätigkeit als Baufacharbeiter nicht mehr ausüben kann und gemäss seinem
Zumutbarkeitsprofil selbst in einer körperlich leichten Hilfsarbeiter tätig keit
behinderungsbedingt in mehrfacher Hinsicht eingeschränkt ist (vgl. vor stehend E. 4.3 ).
Dass angesichts dieser Mehrfacheinschränkungen nicht nur das Spektrum an zumutbaren
Stellen auf dem Arbeitsmarkt eingeschränkt wird, son dern auch nur unter Inka ufnahme
einer Lohneinbusse real e Chancen für eine Anstellung bestehen

(Urteil des Bundesgerichts 9C_796/2013 vom 28. Januar 2014 E. 3.1.1 mit Hinweisen),
erscheint wahrscheinlich, weshalb sich unter Würdi gung aller Umstände wie auch der
Rechtsprechung i n ähnlich gelagerten Fällen (Urteile des Bundesgerichts 9C_11/2012 vom
28. Februar 2012 E. 2.1, 9C_643/2010 vom 27. Dezember 2010 E. 3.4)

ein Abzug von 10 % vom Tabellen lohn rechtfertigt.

Das Invalideneinkommen ist entsprechend von Fr. 53'681 .-- auf Fr. 48'313 .-- zu
reduzieren. 4.5.5

Wird das Valideneinkommen von Fr. 91'445 .--

dem Invalideneinkommen von Fr. 48'312. -- gegenübergestellt, resultiert eine
Erwerbseinbusse von Fr. 43'133 .--

und damit ein Invaliditätsgrad von 47 % . Damit bleibt es beim Anspruch auf eine
Viertelsrente und die Beschwerde ist abzuweisen .

5.

Da es um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen geht, ist das
Verfahren kostenpflichtig. Die Gerichtskosten sind nach dem Verfahrens aufwand und
unabhängig vom Streitwert festzulegen (Art. 69 Abs. 1 bis I VG) und ermessensweise auf
Fr. 7 00.-- anzusetzen. Entsprechend dem Ausgang des Ver fahrens sind sie de m
Beschwerdeführer aufzuerlegen. Das Gericht erkennt: 1.

Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.

Die Gerichtskosten von Fr. 700 .-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

Rechnung und Einzahlungsschein werden dem Kostenpflichtigen nach Eintritt der
Rechtskraft zugestellt. 3.

Zustellung gegen Empfangsschein an: - Rechtsanwältin Yolanda Schweri -
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle - Bundesamt für
Sozialversicherungen sowie an: - Gerichtskasse (im Dispositiv nach Eintritt der
Rechtskraft) 4.

Gegen diesen Entscheid kann innert

E. 30
Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden ( Art. 82 ff.
in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundes gesetzes über das Bundesgericht, BGG). Die Frist
steht während folgender Zeiten still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten
Tag nach Ostern, vom 1 5. Juli bis und mit 1 5. August sowie vom 1 8. Dezember bis und
mit dem 2. Januar ( Art. 46 BGG).



Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzu
stellen.

Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweis mittel
und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; der
angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen,
soweit die Partei sie in Händen hat ( Art. 42 BGG). Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich Die VorsitzendeDie Gerichtsschreiberin FehrEngesser

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


